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Artikel 1 
Zehnte Änderung der Corona-LVO M-V

Die	 Corona-LVO	 M-V	 vom	 23.	 April	 2021	 (GVOBl.	 M-V	
S.	 381,	 523),	 die	 zuletzt	 durch	 Artikel	 1	 der	 Verordnung	 vom		
16.	Juni	2021	(GVOBl.	M-V	S.	925)	geändert	worden	 ist,	wird	
wie	folgt	geändert:

1.	 		Die	Gliederungsüberschriften	vor	den	§§	1,	12	und	14	werden	
gestrichen.

2.	 	§	1	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 1 
Kontaktbeschränkungen, risikogewichtete Einstufung des 

Landesamtes für Gesundheit und Soziales

	 	(1)	Den	Bürgerinnen	und	Bürgern	wird	empfohlen,	die	Zahl	
der	Menschen,	mit	denen	sie	Kontakt	haben,	möglichst	gering	
zu	halten	und	den	Personenkreis	möglichst	konstant	zu	belas-
sen	 sowie	 im	 Falle	 zulässiger	 Zusammenkünfte	 möglichst	
einen	Schnell-	oder	Selbsttest	vorzunehmen;	es	wird	auf	§	1a	
Absatz	8	hingewiesen.	Zusammenkünfte,	wie	Gruppen	feiern-
der	Menschen,	im	öffentlichen	Raum	sind	unzulässig,	sofern	
diese	Verordnung	nichts	Abweichendes	vorsieht.	Es	wird	auf	
§	8	Absatz	7	verwiesen.

	 	(2)	Soweit	in	dieser	Verordnung	auf	die	risikogewichtete	Ein-
stufung	verwiesen	wird,	handelt	es	sich	um	das	Ergebnis	der	
Einstufung	des	COVID-19-Infektionsgeschehens	des	Landes-
amtes	 für	 Gesundheit	 und	 Soziales	 Mecklenburg-Vorpom-
mern,	welches	als	Hauptkriterium	die	Sieben-Tage-Inzidenz	
der	COVID-19	Fälle	des	Landkreises	oder	kreisfreien	Stadt	
sowie	die	Nebenkriterien	der	Sieben-Tage-Inzidenz	der	Hos-
pitalisierten	 des	 Landkreises	 oder	 kreisfreien	 Stadt	 und	 der	
ITS-Auslastung	des	Klinik-Clusters,	dem	der	Landkreis	oder	
der	 kreisfreien	 Stadt	 angehört,	 beinhaltet	 (www.lagus.mv-
regierung.de/Gesundheit/InfektionsschutzPraevention/Daten-
Corona-Pandemie).

	 	(3)	Soweit	diese	Verordnung	hinsichtlich	der	Geltung	oder	des	
Wegfalls	von	Maßnahmen	an	die	risikogewichtete	Einstufung	
anknüpft,	 gibt	 der	 jeweilige	 Landkreis	 oder	 die	 kreisfreie	
Stadt	den	Tag	bekannt,	ab	dem	die	Maßnahmen	gelten	bezie-
hungsweise	wegfallen.“

3.	 	§	1a	wird	wie	folgt	geändert:

	 a)	 	Absatz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 	 	„(1)	Die	in	dieser	Verordnung	und	den	Anlagen	geregelten	
Testerfordernisse	entfallen	in	Landkreisen	und	kreisfreien	
Städten,	 die	 nach	 der	 risikogewichteten	 Einstufung	 an	

fünf	 aufeinanderfolgenden	 Tagen	 der	 Stufe	 0	 oder	 der	
Stufe	1	zugeordnet	werden.	Ausgenommen	hiervon	sind	
die	 in	 §	 2	Absatz	 14	 Satz	 3	 und	Absatz	 29	 Satz	 2,	 §	 3	
Absatz	1a,	§	4	und	§	8	Absatz	9a	und	9b	geregelten,	vor-
gesehenen	 oder	 durch	 die	 Landkreise	 und	 kreisfreien	
Städte	angeordneten	Testerfordernisse.	Ungeachtet	weg-
fallender	 Testverpflichtungen	 wird	 ferner	 beim	 Tanzen	
oder	 ähnlichen	Aktivitäten	 den	Teilnehmenden	 empfoh-
len,	über	ein	negatives	Ergebnis	einer	gemäß	§	1a	durch-
geführten	Testung	auf	eine	Infektion	mit	dem	Coronavirus	
SARS-CoV-2	zu	verfügen.	Wird	ein	Landkreis	oder	eine	
kreisfreie	Stadt	nach	der	risikogewichteten	Einstufung	an	
drei	aufeinanderfolgenden	Tagen	Stufe	2	oder	einer	höhe-
ren	Stufe	zugeordnet,	so	gelten	sämtliche	in	dieser	Verord-
nung	 geregelten	 Testerfordernisse	 in	 dem	 jeweiligen	
Landkreis	oder	kreisfreien	Stadt.“	

	 b)	 	Absatz	5	Satz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 	 	„Soweit	 in	 dieser	 Verordnung	 Selbsttesterfordernisse	
geregelt	 sind	 und	 die	 testpflichtige	 Person	 nicht	 über	
einen	Nachweis	eines	negativen	Testergebnisses	im	Sinne	
der	Absätze	2	bis	4	verfügt,	so	kann	im	Rahmen	der	Ver-
fügbarkeit	 die	 testpflichtige	 Person,	 die	 eine	 hiervon	
abhängige	Leistung	anbietet,	in	Anspruch	nehmen	oder	an	
einer	 hiervon	 abhängigen	 Veranstaltung	 teilnehmen	
möchte,	jeweils	unter	Begleitung	in	einem	hierfür	vorge-
sehenen	Bereich	den	Selbsttest	durchführen.“

4.	 	Nach	§	1a	wird	folgender	§	1b	eingefügt:

„§ 1b 
Abstandspflicht, Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung

	 	(1)	In	der	Öffentlichkeit	ist,	wo	immer	möglich,	zu	anderen	als	
den	in	§	1	Absatz	1	genannten	Personen	ein	Mindestabstand	
von	1,5	Meter	einzuhalten.	Ist	das	Abstandhalten	nicht	mög-
lich,	wird	empfohlen,	eine	medizinische	Gesichtsmaske	(zum	
Beispiel	OP-Masken	gemäß	EN	14683)	oder	Atemschutzmas-
ke	 (gemäß	 Anlage	 der	 Coronavirus-Schutzmasken-Verord-
nung	-	SchutzmV	in	der	jeweils	aktuellen	Fassung,	zum	Bei-
spiel	FFP2-Masken)	zu	tragen.	

	 	(2)	Jede	Person	hat	in	geschlossenen	Räumen,	die	öffentlich	
oder	 im	 Rahmen	 eines	 Besuchs-	 oder	 Kundenverkehrs	
zugänglich	sind,	sowie	auf	den	durch	die	nach	§	2	Absatz	2	
Nummer	 1	 des	 Infektionsschutzausführungsgesetzes	 örtlich	
zuständigen	 Behörden	 durch	 öffentlich	 bekannt	 zu	 gebende	
Allgemeinverfügung	gemäß	§	28	Absatz	1	in	Verbindung	mit	
§	28a	des	Infektionsschutzgesetzes	festgelegten	Orten	in	der	
Öffentlichkeit	 eine	 medizinische	 Gesichtsmaske	 (zum	 Bei-
spiel	OP-Masken	gemäß	EN	14683)	oder	Atemschutzmaske	
(gemäß	Anlage	der	Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung	-	

Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-LVO M-V*

Vom	24.	Juni	2021

Aufgrund	des	§	32	Satz	1	und	Satz	2	in	Verbindung	mit	den	§§	28	Absatz	1,	28a,	29,	30	Absatz	1	Satz	2	des	Infektionsschutzgesetzes	
vom	20.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1045),	das	zuletzt	durch	Artikel	6	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	1174)	geändert	worden	
ist,	verordnet	die	Landesregierung:

_____	
*	 Ändert	LVO	vom	23.	April	2021;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	B	2126	-	13	-	48
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SchutzmV	 in	 der	 jeweils	 aktuellen	 Fassung,	 zum	 Beispiel	
FFP2-Masken)	 zu	 tragen.	 In	 den	Verkaufsstellen	 des	 Groß-	
und	 Einzelhandels	 sowie	 in	 öffentlichen	 Verkehrsmitteln	
besteht	die	Pflicht,	diese	Masken	zu	verwenden.	Im	Rahmen	
der	Beförderung	in	einem	privaten	Fahrzeug	wird	empfohlen,	
dass	Mitfahrer,	sofern	sie	nicht	dem	Hausstand	des	Fahrzeug-
führers	angehören,	ebenfalls	eine	medizinische	Gesichtsmas-
ke	(zum	Beispiel	OP-Masken	gemäß	EN	14683)	oder	Atem-
schutzmaske	(gemäß	Anlage	der	Coronavirus-Schutzmasken-
Verordnung-SchutzmV	in	der	jeweils	aktuellen	Fassung,	zum	
Beispiel	FFP2-Masken)	tragen.	

	 	(3)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	nicht	für	Kinder	bis	zur	Vollen-
dung	des	6.	Lebensjahres	und	Menschen,	die	aufgrund	einer	
medizinischen	oder	psychischen	Beeinträchtigung	oder	einer	
Behinderung	 keine	 Mund-Nase-Bedeckung	 tragen	 können	
und	dies	durch	eine	ärztliche	Bescheinigung	nachweisen	kön-
nen.	Das	Abnehmen	der	Mund-Nase-Bedeckung	 ist	 in	allen	
Fällen	unter	Einhaltung	des	Mindestabstandes	von	1,5	Meter	
zulässig,	 solange	 es	 zur	Kommunikation	mit	Menschen	mit	
Hörbehinderungen,	die	auf	das	Lippenlesen	angewiesen	sind,	
erforderlich	ist.	Es	wird	im	Übrigen	empfohlen,	in	der	Öffent-
lichkeit	eine	Mund-Nase-Bedeckung	zu	tragen.	Die	besonde-
ren	Regelungen	nach	den	Verordnungen	nach	§	15	und	in	den	
Anlagen	bleiben	unberührt.	

	 	(4)	 Die	 in	 dieser	 Verordnung	 und	 den	 Anlagen	 geregelte	
Pflicht	 zum	Tragen	einer	Mund-Nase-Bedeckung	 im	Freien	
entfällt	in	den	Landkreisen	und	kreisfreien	Städten,	die	nach	
der	risikogewichteten	Einstufung	an	fünf	aufeinanderfolgen-
den	Tagen	der	Stufe	0	zugeordnet	werden.	Satz	1	gilt	nicht	für	
die	 besonderen	 Regelungen	 der	 Verordnungen	 nach	 §	 15	
Absätze	1,	2,	3	und	5	oder	im	Falle	einer	Anordnung	durch	die	
Landkreise	und	kreisfreien	Städte.	Wird	ein	Landkreis	oder	
eine	kreisfreie	Stadt	nach	der	risikogewichteten	Einstufung	an	
drei	aufeinanderfolgenden	Tagen	der	Stufe	1	oder	einer	höhe-
ren	 Stufe	 zugeordnet,	 so	 gelten	 sämtliche	 in	 dieser	Verord-
nung	 geregelten	 Pflichten	 zum	 Tragen	 einer	 Mund-Nase-
Bedeckung	im	Freien	in	dem	jeweiligen	Landkreis	oder	kreis-
freien	 Stadt.	 Die	 Regelungen	 der	 SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzverordnung	 (Corona-ArbSchV)	 bleiben	 unberührt.	
Ungeachtet	 im	 Freien	 wegfallender	 Pflichten,	 eine	 Mund-
Nasen-Bedeckung	 zu	 tragen,	 wird	 empfohlen,	 überall	 dort,	
wo	die	Einhaltung	des	Abstands	nicht	möglich	ist,	eine	Mund-
Nasen-Bedeckung	zu	tragen.“

5.	 	Der	bisherige	§	1b	wird	zu	§	1c.

6.	 	§	2	Absatz	14	wird	wie	folgt	gefasst:

	 	„(14)	Volksfeste	gemäß	§	60b	Gewerbeordnung	oder	Spezial-
märkte	sowie	Jahrmärkte	gemäß	§	68	Gewerbeordnung	sind	
nur	 mit	 vorheriger	 Genehmigung	 der	 zuständigen	 Gesund-
heitsbehörde	 im	 Sinne	 des	 §	 2	 des	 Infektionsschutzausfüh-
rungsgesetzes	 Mecklenburg-Vorpommern	 zulässig.	 Im	 Rah-
men	des	Genehmigungsverfahrens	hat	die	Genehmigungsbe-
hörde	hinsichtlich	der	Erteilung	der	Auflagen	die	Anlage	14	
zu	berücksichtigen	und	kann	weitergehende	Testverpflichtun-
gen	anordnen.	Zusätzlich	gelten	§	8	Absätze	9a	und	9b	ent-
sprechend.	 Der	 Besuch	 der	 Märkte	 nach	 Satz	 1	 ist	 nur	 für	
solche	 Personen	 zulässig,	 die	 über	 ein	 negatives	 Ergebnis	

einer	gemäß	§	1a	durchgeführten	Testung	auf	eine	Infektion	
mit	dem	Coronavirus	SARS-CoV-2	verfügen.“

7.	 	In	§	2	Absatz	29	wird	nach	Satz	1	folgender	Satz	eingefügt:	

	 	„Zusätzlich	gelten	§	8	Absätze	9a	und	9b	entsprechend.“	

8.	 	Nach	§	3	Absatz	1	wird	folgender	Absatz	1a	eingefügt:

	 	„(1a)	Für	den	Betrieb	und	den	Besuch	von	Clubs,	Diskotheken	
und	ähnlichen	Einrichtungen	besteht	die	Pflicht,	die	Auflagen	
aus	Anlage	30a	einzuhalten.	Der	Besuch	ist	nur	nach	vorheri-
ger	Reservierung	und	nur	für	solche	Gäste	gestattet,	die	über	
ein	 negatives	 Ergebnis	 einer	 gemäß	 §	 1a	 der	 Verordnung	
durchgeführten	Testung	auf	eine	Infektion	mit	dem	Coronavi-
rus	SARS-CoV-2	verfügen.“

9.	 	§	8	wird	wie	folgt	geändert:

	 a)	 	Absatz	1	Satz	4	wird	gestrichen.

	 b)	 	In	Absatz	3	wird	nach	Satz	3	folgender	Satz	4	eingefügt:

	 	 	„Die	 Teilnahme	 an	 Versammlungen	 in	 geschlossenen	
Räumen	 ist	 nur	 solchen	Teilnehmern	 gestattet,	 die	 über	
ein	negatives	Ergebnis	einer	gemäß	§	1a	der	Verordnung	
durchgeführten	Testung	auf	eine	Infektion	mit	dem	Coro-
navirus	SARS-CoV-2	verfügen.“

	 c)	 	Absatz	3a	wird	aufgehoben.

	 d)	 	Absatz	9	wird	wie	folgt	gefasst:	

	 	 	„(9)	 Die	 Durchführung	 von	Veranstaltungen	 mit	 bis	 zu	
200	Personen	im	Innenbereich	und	bis	zu	600	Personen	
im	Außenbereich	ist	zulässig.	Auf	Antrag	oder	von	Amts	
wegen	kann	die	zuständige	Gesundheitsbehörde	im	Sinne	
des	§	2	Infektionsschutzausführungsgesetz	Mecklenburg-
Vorpommern	Veranstaltungen	mit	höchstens	1.250	Perso-
nen	 im	 Innenbereich	 und	 2.500	 Personen	 im	Außenbe-
reich	genehmigen.	Die	Teilnahme	an	den	Veranstaltungen	
nach	Sätzen	1	und	2	 ist	 im	 Innenbereich	nur	 für	 solche	
Personen	zulässig,	die	über	ein	negatives	Ergebnis	einer	
gemäß	§	1a	durchgeführten	Testung	auf	eine	Infektion	mit	
dem	Coronavirus	SARS-CoV-2	verfügen.	Es	besteht	 im	
Falle	des	Satzes	1	die	Pflicht,	die	Auflagen	aus	Anlage	44	
einzuhalten.	 Im	 Rahmen	 des	 Genehmigungsverfahrens	
hat	sich	die	Genehmigungsbehörde	hinsichtlich	der	Ertei-
lung	 der	Auflagen	 an	 der	Anlage	 44	 zu	 orientieren	 und	
kann	 weitergehende	 Testverpflichtungen	 anordnen.	 Das	
gilt	 hinsichtlich	 der	 Anordnung	 einer	 Testverpflichtung	
insbesondere	für	den	Innenbereich	und	im	Außenbereich,	
sofern	nach	der	Art,	Organisation	und	Durchführung	der	
Veranstaltung	 die	 Einhaltung	 der	 Abstandsregelungen	
nicht	gewährleistet	werden	kann.“

	 e)	 	Nach	Absatz	9	werden	nachfolgende	Absätze	9a	und	9b	
angefügt:	

	 	 	„(9a)	Auf	Antrag	oder	von	Amts	wegen	kann	die	zuständi-
ge	Gesundheitsbehörde	im	Sinne	des	§	2	Infektionsschutz-
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ausführungsgesetz	 Mecklenburg-Vorpommern	 in	 Land-
kreisen	oder	kreisfreien	Städten	mit	einem	Infektionsge-
schehen	 bis	 einschließlich	 Stufe	 1	 (gelb)	 der	 risikoge-
wichteten	Einstufung	Veranstaltungen	mit	mehr	als	1.250	
Personen	 im	Innenbereich	und	mehr	als	2.500	Personen	
im	Außenbereich,	jeweils	mit	maximal	bis	zu	15.000	Per-
sonen,	genehmigen.	 Im	Rahmen	des	Genehmigungsver-
fahrens	 hat	 die	 Genehmigungsbehörde	 hinsichtlich	 der	
Erteilung	der	Auflagen	die	Anlage	44	zu	berücksichtigen.	
Die	Teilnahme	und	der	Besuch	ist	nur	für	solche	Personen	
zulässig,	die	über	ein	negatives	Ergebnis	einer	gemäß	§	1a	
durchgeführten	Testung	auf	eine	Infektion	mit	dem	Coro-
navirus	SARS-CoV-2	verfügen.

	 	 	(9b)	Auf	Antrag	kann	im	besonders	begründeten	Einzel-
fall	 die	 zuständige	 Gesundheitsbehörde	 im	 Sinne	 des		
§	2	Infektionsschutzausführungsgesetz	Mecklenburg-Vor-
pommern	 in	 Landkreisen	 oder	 kreisfreien	 Städten	 mit	
einem	 Infektionsgeschehen	 bis	 einschließlich	 Stufe	 2	
(orange)	der	risikogewichteten	Einstufung,	im	Einverneh-
men	 mit	 dem	 Ministerium	 für	 Wirtschaft,	 Arbeit	 und	
Gesundheit,	Veranstaltungen	mit	mehr	als	1.250	Personen	
im	Innenbereich	und	mehr	als	2.500	Personen	im	Außen-
bereich,	 jeweils	 mit	 maximal	 bis	 zu	 15.000	 Personen,	
genehmigen.	 Im	 Rahmen	 des	 Genehmigungsverfahrens	
hat	die	Genehmigungsbehörde	hinsichtlich	der	Erteilung	
der	Auflagen	die	Anlage	44	zu	berücksichtigen.	Die	Teil-
nahme	und	der	Besuch	ist	nur	für	solche	Personen	zuläs-
sig,	 die	 über	 ein	 negatives	 Ergebnis	 einer	 gemäß	 §	 1a	

durchgeführten	Testung	auf	eine	Infektion	mit	dem	Coro-
navirus	SARS-CoV-2	verfügen.“

10.		§	14	Absatz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 	„(2)	Ordnungswidrig	im	Sinne	des	§	73	Absatz	1a	Nummer	24	
des	 Infektionsschutzgesetzes	 handelt,	 wer	 vorsätzlich	 oder	
fahrlässig	 gegen	 Pflichten	 aus	 §	 1	 Absatz	 1	 Satz	 2,	 §	 1a	
Absatz	8	Nummer	1	Sätze	1	bis	5	und	Nummer	2	Sätze	1,	3	
bis	7,	§	1b	Absatz	2	Sätze	1	und	2,	§	2	Absatz	1,	Absatz	2	
Sätze	1	und	3,	Absatz	3,	Absätze	4	bis	9,	Absatz	10	Sätze	1	
und	3,	Absätze	11	bis	13,	Absatz	14	Sätze	1	und	3,	Absätze	15	
bis	 20,	Absatz	 21	 Sätze	 2	 und	 3,	Absatz	 22	 Sätze	 2	 bis	 4,	
Absätze	 23	 und	 24,	 Absatz	 25	 Sätze	 2	 und	 3,	 Absatz	 25a	
bis	28,	Absatz	29	Sätze	1	und	3,	Absatz	30	Sätze	2	und	3,	§	3	
Absatz	1,	Absatz	1a,	Absatz	2	Satz	2	und	Absatz	3	Satz	2,	
Absatz	 4	 Sätze	 1,	 3	 und	 4,	 §	 4,	 §	 6	Absatz	 1	 Satz	 1	 und	
Absatz	 3,	 §	 7	 und	 §	 8	 Absatz	 1,	 Absatz	 2	 Sätze	 2	 bis	 4,	
Absatz	 2a,	Absatz	 2b,	Absatz	 2c	 Satz	 2,	Absatz	 2d	 Satz	 3	
und	4,	Absatz	2e	Satz	2,	Absatz	2f,	Absatz	3	Sätze	1	bis	4,	
Absatz	4	Satz	2,	Absatz	5	Satz	3	und	4,	Absatz	6	Sätze	2	und	3,	
Absatz	 7	 Sätze	 1	 und	 5,	Absatz	 8	 Sätze	 1	 und	 4,	Absatz	 9	
Sätze	1	bis	4,	Absatz	9a	und	Absatz	9b	verstößt.	Satz	1	gilt	
auch	bei	Zuwiderhandlungen	gegen	vollziehbare	Anordnun-
gen	aufgrund	dieser	Verordnung.“

11.		In	§	16	Absatz	2	wird	die	Angabe	„30.	Juni	2021“	durch	die	
Angabe	„20.	Juli	2021“	ersetzt.
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12. Das Anlagenverzeichnis wird wie folgt geändert: 
 

a) In Nummer 14 wird die Spalte „Anlage gilt für“ wie folgt gefasst: „ 
 Spezialmärkte, Jahrmärkte und Volksfeste“ 

b) Im Anlagenverzeichnis wird nach der Nummer 30 folgende Zeile eingefügt:  
 

 

30a 

 

3 (1a) 

 

 Gaststätten mit angeschlossenen Tanzlustbarkeiten 
(Clubs, Diskotheken) 

 
13. Anlage 14 wird wie folgt gefasst: 

 
„Anlage 14 zu § 2 Absatz 14 

Auflagen für Spezialmärkte und Jahrmärkte nach § 68 GewO 

sowie Volksfeste nach § 60b GewO 

 

I. Allgemeines  

1. Volksfeste und Jahrmärkte sind nur im Freien zulässig. Spezialmärkte 
sollen nach Möglichkeit im Freien stattfinden.  

2. Es ist ein veranstaltungsbezogenes Hygiene- und Sicherheitskonzept zu 
erstellen. Das Konzept muss entsprechend den örtlichen Gegebenheiten 
ausgestaltet werden; insbesondere stark frequentierte Bereiche sind zu 
berücksichtigen und Besucheransammlungen zu vermeiden.  

3. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens kann die zuständige 
Gesundheitsbehörde abweichend vom Mindestabstand von 1,5 Meter die 
maximal gestattete Besucheranzahl für den Außenbereich auf eine Person 
pro 4 qm der zu diesem Zweck genutzten Fläche erweitern und kann 
weitergehende Testverpflichtungen anordnen.  

4. Soweit möglich und zulässig sind die Veranstaltungsfläche oder Teile davon 
durch Absperrungen abzugrenzen und Einlasskontrollen zur Regulierung 
der Besucherzahl durchzuführen. Dort sowie an Eingangstüren zum 
Innenbereich eines Spezialmarktes ist in geeigneter Weise (z.B. durch 
Hinweisschilder) darauf hinzuweisen, dass bei akuten 
Atemwegserkrankungen die Tätigkeit beziehungsweise die 
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Inanspruchnahme der Leistung ausgeschlossen ist, sofern nicht durch ein 
ärztliches Attest nachgewiesen wird, dass keine COVID-19-Erkrankung 
vorliegt.  

5. Sofern aufgrund der Gegebenheiten vor Ort die Maßgaben aus Nummer 4 
nicht umgesetzt werden können, ist ein wirksames System zur Regulierung 
und Lenkung von Besucherströmen (Crowd-Management-System: 
Besucherinformationen, Abstandswahrung, Beschallungssysteme usw.) 
umzusetzen.  

6. Die Gestaltung der Verkaufsreihen und einzelnen 
Schaustellereinrichtungen sind unter Berücksichtigung der 
Abstandsregelungen anzupassen.  

7. Es ist ein Wegeleitsystem zu entwickeln und umzusetzen. 

8. Bei der Ausgabe von Speisen und Getränken muss zwischen Besuchern, 
die nicht an einem Tisch sitzen oder stehen (Imbiss), ein Abstand von 1,5 
Meter gewahrt werden; an einem Tisch dürfen sich nicht mehr als 10 
Besucher aufhalten.  

9. Es besteht für die Besucher die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung 
(medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) 
oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-
Verordnung - SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel 
FFP2-Masken) zu tragen, wobei Kinder bis zur Vollendung des 6. 
Lebensjahres sowie Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder 
psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine Mund-
Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche 
Bescheinigung nachweisen können, hiervon ausgenommen sind. Im 
Außenbereich kann von Satz 1 abgesehen werden, wenn sichergestellt ist, 
dass der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten wird. 

10. Beschäftigte und Anbieter mit Besucherkontakt sind verpflichtet, eine 
medizinische Gesichtsmaske (Mund-Nase-Schutz (MNS) nach DIN 14683 
oder Atemschutzmaske gemäß Anlage der SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbschV), Coronavirus-Schutzmasken-
Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel 
FFP2-Masken) zu tragen; dies  gilt nicht, soweit sie durch eine geeignete 
Schutzvorrichtung geschützt werden. Das Abnehmen der Mund-Nase-
Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter 
zulässig, solange es zur Kommunikation mit Menschen mit 
Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist. 
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II. Zusätzliche Auflagen im Innenbereich 

1. Die Besucherzahl ist entsprechend den örtlichen Gegebenheiten zu 
beschränken.  

2. Es ist ein ergänzendes Konzept zur Verringerung der Aerosole-Belastung in 
den Innenbereichen unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren wie 
Raumgröße und Besucherdichte (u.a. regelmäßiges Lüften) zu entwickeln 
und umzusetzen.  

3. Die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die 
mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und Familien-
name, vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit. Die 
Anwesenheitsliste ist vom Veranstalter für die Dauer von vier Wochen nach 
Ende der Behandlung aufzubewahren und der zuständigen Gesundheits-
behörde im Sinne des § 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz 
Mecklenburg-Vorpommern auf Verlangen vollständig herauszugeben. Die 
zu erhebenden personenbezogenen Daten dürfen zu keinem anderen 
Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, weiterverarbeitet werden. 
Die Informationspflicht nach Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung 
kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die Anwesenheitsliste ist so zu 
führen und zu verwahren, dass die personenbezogenen Daten für Dritte, 
insbesondere andere Besucher, nicht zugänglich sind. Wenn sie nicht von 
der Gesundheitsbehörde angefordert wird, ist die Anwesenheitsliste 
unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu vernichten. Die 
Personen, die sich in die Anwesenheitsliste einzutragen haben, sind 
verpflichtet, vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu 
machen. Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die 
angegebenen Kontaktdaten vollständig sind und ob diese offenkundig 
falsche Angaben enthalten (Plausibilitätsprüfung). Personen, die die 
Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern oder unvollständige oder falsche 
Angaben machen, sind von der Tätigkeit beziehungsweise der 
Inanspruchnahme der Leistung auszuschließen. Die verpflichtende 
Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung soll in elektronischer Form 
landeseinheitlich mittels der LUCA-App erfolgen. Hierbei entfällt die 
Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen.“ 

 
14. Anlage 15 Abschnitt I wird wie folgt gefasst:  

 
„I. Allgemeine Auflagen 
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1. Es ist ein einrichtungsbezogenes Hygiene- und Sicherheitskonzept zu erstellen, 
welches umzusetzen und auf Anforderung der zuständigen 
Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 
Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vorzulegen ist. 

2. Die Betriebe haben sicherzustellen, dass der Zutritt so gesteuert wird, dass 
Warteschlangen vermieden werden. 

3. Es ist ein Abstand von mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen 
einzuhalten. 

4. Besucherzahlen sind so zu begrenzen, dass die Einhaltung des 
Mindestabstandes von 1,5 Meter, ausgenommen zwischen Angehörigen eines 
Hausstandes und Begleitpersonen Pflegebedürftiger, gewährleistet werden 
kann. 

5. Betreiberinnen und Betreiber haben Vorkehrungen zu treffen, um zur 
Einhaltung der Vorgaben von Nummer 3 den Zutritt an den Haupteingängen zu 
steuern. Sie haben ferner Vorkehrungen zu treffen, dass es auf den 
Verkehrsflächen nicht zu Ansammlungen kommt, bei denen der 
Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen, ausgenommen zwischen 
Angehörigen des eigenen Hausstandes und Begleitpersonen Pflegebedürftiger, 
nicht eingehalten wird. 

6. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Gäste sind in geeigneter Weise (zum 
Beispiel durch Hinweisschilder an Eingangstüren) darauf hinzuweisen, dass bei 
akuten Atemwegserkrankungen die Tätigkeit beziehungsweise die 
Inanspruchnahme der Leistung ausgeschlossen ist, sofern sie nicht durch ein 
ärztliches Attest nachweisen können, dass sie nicht an COVID-19 erkrankt sind. 

7. Die anwesenden Gäste sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die 
mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und Familienname, 
vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit der 
Inanspruchnahme der Leistung. Die Anwesenheitsliste ist von der Einrichtung 
für die Dauer von vier Wochen nach Ende der Inanspruchnahme der 
Dienstleistung aufzubewahren und der zuständigen Gesundheitsbehörde im 
Sinne des § 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-
Vorpommern auf Verlangen vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden 
personenbezogenen Daten dürfen zu keinem anderen Zweck, insbesondere 
nicht zu Werbezwecken, weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht nach 
Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aushang erfüllt 
werden. Die Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass die 
personenbezogenen Daten für Dritte, insbesondere andere Besucher, nicht 
zugänglich sind. Wenn sie nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, 
ist die Anwesenheitsliste unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu 
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vernichten. Die Personen, die sich in die Anwesenheitsliste einzutragen haben, 
sind verpflichtet, vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu 
machen. Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die 
angegebenen Kontaktdaten vollständig sind und ob diese offenkundig falsche 
Angaben enthalten (Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer 
Kontaktdaten verweigern oder unvollständige oder falsche Angaben machen, 
sind von der Tätigkeit beziehungsweise der Inanspruchnahme der Leistung 
auszuschließen. Die verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung 
soll in elektronischer Form landeseinheitlich mittels der LUCA-App erfolgen. 
Hierbei entfällt die Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 

8. Dienstleistungen mit dem Charakter von Veranstaltungsformaten oder 
Angebote mit Platzierung richten sich nach den Regelungen des § 8 Absatz 9 
dieser Verordnung. Für Führungen (zum Beispiel Stadtführungen, 
Radausflüge) ohne Platzierung ist die Teilnehmerzahl auf bis zu 30 Personen 
im Innenbereich und bis zu 50 Personen im Außenbereich einschließlich 
anleitende Person zu beschränken.“ 
 

15. Anlage 20 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Nummer 8 werden die Sätze 3 bis 5 gestrichen. 

b) Nach Nummer 8 wird folgende Nummer 9 angefügt: 

„9. Für den vereinsbasierten Sportbetrieb gelten die Regelungen gemäß § 2 
Absatz 21 Corona-LVO in Verbindung mit den Auflagen aus Anlage 21.“ 

 
16. Anlage 23 Nummer 6 wird wie folgt gefasst:  

 
„6. Es besteht für die Besucher im Ein- und Ausgangsbereich die Pflicht, eine 

Mund-Nase-Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-
Masken gemäß EN 14683) oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage der 
Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung - SchutzmV in der jeweils aktuellen 
Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken) zu tragen, wobei Kinder bis zur 
Vollendung des 6. Lebensjahres sowie Menschen, die aufgrund einer 
medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer 
Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine 
ärztliche Bescheinigung nachweisen können, hiervon ausgenommen sind.“ 

 
17. In Anlage 29a Abschnitt I Nummer 1 Satz 2 wird das Wort „Behandlung“ durch 

das Wort „Dienstleistung“ ersetzt. 
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18. Anlage 30 wird wie folgt geändert: 
a) In Nummer 10 Satz 3 werden die Wörter „in den gemeinsam genutzten 

Innenbereichen“ gestrichen. 
b) Nummer 12 und Nummer 13 werden gestrichen. 
c) Nummer 14 und Nummer 15 werden zu Nummer 12 und Nummer 13. 

 
19. Nach Anlage 30 wird folgende Anlage 30a eingefügt:  

 
„Anlage 30a zu § 3 Absatz 1a 

 
Auflagen für Gaststätten mit angeschlossenen Tanzlustbarkeiten (Clubs, 

Diskotheken) 

 

1. Die Betreiber haben ein einrichtungsbezogenes Hygiene- und 
Sicherheitskonzept zu erstellen, welches umzusetzen und auf Anforderung 
der zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 
Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vorzulegen 
ist. 

2. Es ist ein ergänzendes Konzept zur Verringerung der Aerosole-Belastung in 
Innenräumen unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren wie Raumgröße 
und Gästedichte zu entwickeln und umzusetzen. 

3. Der Besuch ist nur für solche Personen gestattet, die über ein negatives 
Ergebnis einer gemäß § 1a durchgeführten Testung auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 verfügen. Die Vorgabe gilt für geimpfte und 
genesene Personen gemäß § 7 Absatz 2 COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung als erfüllt.  

4. Es wird den Gästen dringend empfohlen, im Innenbereich eine medizinische 
Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 
Atemschutzmaske (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-
Verordnung - SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel 
FFP2-Masken) zu tragen, wenn sie nicht am Tisch sitzen oder stehen. 

5. Die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheits- oder 
Reservierungsliste zu erfassen, die mindestens die folgenden Angaben 
enthalten muss: Vor- und Familienname, vollständige Anschrift, 
Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit. Die Anwesenheitsliste ist vom 
Veranstalter für die Dauer von vier Wochen nach Ende der Veranstaltung 
aufzubewahren und der zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 
Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern auf 
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Verlangen vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden 
personenbezogenen Daten dürfen zu keinem anderen Zweck, insbesondere 
nicht zu Werbezwecken, weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht 
nach Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aushang 
erfüllt werden. Die Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass 
die personenbezogenen Daten für Dritte, insbesondere andere Besucher, 
nicht zugänglich sind. Wenn sie nicht von der Gesundheitsbehörde 
angefordert wird, ist die Anwesenheitsliste unverzüglich nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist zu vernichten. Die Personen, die sich in die 
Anwesenheitsliste einzutragen haben, sind verpflichtet, vollständige und 
wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu machen. Die oder der zur 
Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die angegebenen 
Kontaktdaten vollständig sind und ob diese offenkundig falsche Angaben 
enthalten (Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer 
Kontaktdaten verweigern oder unvollständige oder falsche Angaben machen, 
sind von der Inanspruchnahme der Leistung beziehungsweise von der 
Veranstaltung auszuschließen. Die verpflichtende Dokumentation zur 
Kontaktnachverfolgung soll in elektronischer Form landeseinheitlich mittels 
der LUCA-App erfolgen. Hierbei entfällt die Verpflichtung eine 
Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 

6. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Gäste sind in geeigneter Weise (zum 
Beispiel durch Hinweisschilder an Eingangstüren) darauf hinzuweisen, dass 
bei akuten Atemwegserkrankungen die Tätigkeit beziehungsweise die 
Inanspruchnahme der Leistung ausgeschlossen ist, sofern sie nicht durch ein 
ärztliches Attest nachweisen können, dass sie nicht an COVID-19 erkrankt 
sind.  

7. Beschäftigte mit Besucherkontakt sind verpflichtet, eine medizinische 
Gesichtsmaske (Mund-Nase-Schutz (MNS) nach DIN 14683 oder 
Atemschutzmaske gemäß Anlage der SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbschV), Coronavirus-Schutzmasken-
Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel 
FFP2-Masken) zu tragen; dies gilt nicht, soweit sie durch eine geeignete 
Schutzvorrichtung geschützt werden. 

8. Die Zahl der Gäste darf die Hälfte der zulässigen Personenkapazität nicht 
überschreiten.“ 

 
20. In Anlage 31a Nummer 7 Satz 1 wird nach dem Wort „geschützt“ das Wort 

„werden“ eingefügt.  
 



Nr.	42	 Tag	der	Ausgabe:	Schwerin,	den	24.	Juni	2021	 997

21. Anlage 32 Abschnitt I wird wie folgt geändert:  
 
a) In Nummer 3 Satz 1 werden die Wörter „Zusammenkünfte aus familiären 

Anlässen“ durch die Wörter „Private Zusammenkünfte“ ersetzt. 
b) Nummer 8 wird wie folgt gefasst:  

„8. Gästen, die tanzen oder an Darbietungen und ähnlichen Aktivitäten 
teilnehmen, wird empfohlen, über ein negatives Ergebnis einer gemäß § 1a 
durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-
2 zu verfügen.“ 

 
22. Anlage 34 Abschnitt I Nummer 9 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Satz 2 werden die Wörter „und auf Parkplätzen“ gestrichen. 

 
b) In Satz 4 wird nach dem Wort „geschützt“ das Wort „werden“ angefügt. 

 
23. Anlage 37 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Abschnitt II wird die Überschrift wie folgt gefasst: 

„II. Für die Innenbereiche der in den Absätzen 2c, 2d und 2f bezeichneten 
Einrichtungen und der Veranstaltungsräumlichkeiten von Anbietern nach 
dem Lern- und Förderprogramm Schuljahr 2020/2021 sind folgende 
Auflagen einzuhalten:“ 

b) Abschnitt II Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 

„4. Beschäftigte und Anbieter mit Besucherkontakt sowie Teilnehmende sind im 
gesamten Gebäude verpflichtet, eine medizinische Gesichtsmaske (Mund-
Nase-Schutz (MNS) nach DIN 14683 oder Atemschutzmaske gemäß Anlage 
der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbschV), Coronavirus-
Schutzmasken-Verordnung - SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum 
Beispiel FFP2-Masken) zu tragen, wobei Kinder bis zur Vollendung des 6. 
Lebensjahres und Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder 
psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung eine solche 
Maske nicht tragen können und dies durch eine ärztliche Bescheinigung 
nachweisen können, ausgenommen sind; dies gilt nicht, soweit sie durch eine 
geeignete Schutzvorrichtung geschützt sind. Das Abnehmen der Maske ist 
unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur 
Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen 
angewiesen sind, erforderlich ist.“ 

c) Abschnitt III Nummer 6 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 2 Buchstabe c) werden die Wörter „es wird dringend empfohlen, eine 
Atemschutzmaske (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-
Verordnung - SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung; zum Beispiel 
FFP2-Masken) zu tragen;“ gestrichen. 

bb) In Satz 4 werden nach dem Wort „Mund-Nase-Bedeckung“ die Wörter „oder 
Maske“ gestrichen. 

 
24. Anlage 44 wird wie folgt gefasst:  

 
„Anlage 44 zu § 8 Absatz 9 

 
Auflagen für Veranstaltungen 

 
I. Allgemeines  
1. Es ist ein ortsbezogenes Durchführungskonzept zu erstellen, welches dem 

gemäß § 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz zuständigen 
Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen ist.  

2. Es ist ein ergänzendes Konzept zur Verringerung der Aerosole-Belastung in 
den Veranstaltungsräumen unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren 
wie Raumgröße und Besucherdichte (u.a. regelmäßiges Lüften der 
Veranstaltungsräume) zu entwickeln und umzusetzen.  

3. Im Zuge der Durchführung der Veranstaltung ist zu anderen Besuchern, die 
nicht dem eigenen Hausstand angehören, ein Mindestabstand von 1,5 Meter 
einzuhalten. Die Einhaltung des erforderlichen Mindestabstandes von 1,5 
Meter zwischen Besuchern, ausgenommen zwischen Angehörigen eines 
Hausstandes und Begleitpersonen Pflegebedürftiger, ist durch den 
Veranstalter sicherzustellen. 

4. Die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheits- oder Buchungsliste 
zu erfassen, die mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- 
und Familienname, vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und 
Uhrzeit. Die Anwesenheitsliste ist vom Veranstalter für die Dauer von vier 
Wochen nach Ende der Veranstaltung aufzubewahren und der zuständigen 
Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 
Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern auf 
Verlangen vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden 
personenbezogenen Daten dürfen zu keinem anderen Zweck, insbesondere 
nicht zu Werbezwecken, weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht 
nach Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aushang 
erfüllt werden. Die Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass 
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die personenbezogenen Daten für Dritte, insbesondere andere Besucher, 
nicht zugänglich sind. Wenn sie nicht von der Gesundheitsbehörde 
angefordert wird, ist die Anwesenheitsliste unverzüglich nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist zu vernichten. Die Personen, die sich in die 
Anwesenheitsliste einzutragen haben, sind verpflichtet, vollständige und 
wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu machen. Die oder der zur 
Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die angegebenen 
Kontaktdaten vollständig sind und ob diese offenkundig falsche Angaben 
enthalten (Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer 
Kontaktdaten verweigern oder unvollständige oder falsche Angaben machen, 
sind von der Inanspruchnahme der Leistung beziehungsweise von der 
Veranstaltung auszuschließen. Die verpflichtende Dokumentation zur 
Kontaktnachverfolgung soll in elektronischer Form landeseinheitlich mittels 
der LUCA-App erfolgen. Hierbei entfällt die Verpflichtung eine 
Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 

5. Es sind ein Wegeleitsystem und ein Konzept zur Umsetzung der Einhaltung 
der Abstandsregelungen im gesamten Bereich mit Publikumsverkehr zu 
entwickeln und umzusetzen.  

6. Handkontaktflächen (zum Beispiel Türklinken) sind regelmäßig zu reinigen. 
Sanitärbereiche sind täglich zu reinigen und zu desinfizieren. 

7. Sanitärräume sind ausreichend mit Flüssigseifenspendern, Einmal-
Papierhandtüchern und Abwurfbehältern beziehungsweise 
Stoffhandtuchspendern auszustatten. Der Bestand und die 
Funktionstüchtigkeit sind regelmäßig zu kontrollieren. 

8. Beschäftigte und Anbieter mit Besucherkontakt sind verpflichtet, eine 
medizinische Gesichtsmaske (Mund-Nase-Schutz (MNS) nach DIN 14683 
oder Atemschutzmaske gemäß Anlage der SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbschV), Coronavirus-Schutzmasken-
Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel 
FFP2-Masken) zu tragen; dies gilt nicht, soweit sie durch eine geeignete 
Schutzvorrichtung geschützt werden. 

9. Die Beschäftigten sind in geeigneter Weise (zum Beispiel durch 
Hinweisschilder an Eingangstüren) darauf hinzuweisen, dass bei akuten 
Atemwegserkrankungen die Inanspruchnahme der Leistung 
beziehungsweise die Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen ist, 
sofern sie nicht durch ein ärztliches Attest nachweisen können, dass sie nicht 
an COVID-19 erkrankt sind.  

10. Für das Angebot von Speisen und Getränken gilt Folgendes: 
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a) Der Verkauf von Speisen und Getränken in Innenräumen ist nur an 
ausgewiesenen Verkaufsständen zur Mitnahme erlaubt. 

b) Die Speisen und Getränke dürfen von den Teilnehmenden nur an deren 
zugeteilten Sitzplatz verzehrt werden. 

c) Im Außenbereich ist der Mindestabstand von 1,5 Meter beim Verzehr von 
Speisen und Getränken vor Ort einzuhalten. 

11. Der Besuch von Tanzveranstaltungen oder Tanzlustbarkeiten ist nur für 
solche Personen gestattet, die über ein negatives Ergebnis einer gemäß § 
1a durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 verfügen. Die Vorgabe gilt für geimpfte und genesene Personen 
gemäß § 7 Absatz 2 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung 
als erfüllt. 

 

II. Besondere Auflagen für Veranstaltungen mit Publikumsverkehr: 

1. Für Veranstaltungen im Innenbereich gilt:  

a) Veranstaltungen mit bis zu 50 Personen: 

aa) Es besteht für die Besucher die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung 
(medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 
14683) oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-
Schutzmasken-Verordnung - SchutzmV in der jeweils aktuellen 
Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken) zu tragen, wobei Kinder bis 
zur Vollendung des 6. Lebensjahres sowie Menschen, die aufgrund 
einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen 
einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und 
dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können, hiervon 
ausgenommen sind. 

bb) Die Inanspruchnahme dieses Angebotes ist nur für solche Besucher 
gestattet, die über ein negatives Ergebnis einer gemäß § 1a 
durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 verfügen. Die Vorgabe gilt für geimpfte und genesene 
Personen gemäß § 7 Absatz 2 COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung als erfüllt. 

b) Veranstaltungen ab 51 mit bis zu 200 Personen: 

aa) Veranstaltungen sind gegenüber der örtlichen Gesundheitsbehörde 
anzuzeigen.  

bb) Es besteht für die Besucher die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung 
(medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 
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14683) oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-
Schutzmasken-Verordnung - SchutzmV in der jeweils aktuellen 
Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken) zu tragen, wobei Kinder bis 
zur Vollendung des 6. Lebensjahres sowie Menschen, die aufgrund 
einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen 
einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und 
dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können, hiervon 
ausgenommen sind. 

cc) Die Inanspruchnahme dieses Angebotes ist nur für solche Besucher 
gestattet, die über ein negatives Ergebnis einer gemäß § 1a 
durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 verfügen. Die Vorgabe gilt für geimpfte und genesene 
Personen gemäß § 7 Absatz 2 COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung als erfüllt. 

c) Veranstaltungen ab 201 mit bis zu 1250 Personen: 
aa) Veranstaltungen können auf Antrag von der zuständigen 

Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 
Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern 
genehmigt werden. 

bb) Es besteht für die Besucher die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung 
(medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 
14683) oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-
Schutzmasken-Verordnung - SchutzmV in der jeweils aktuellen 
Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken) zu tragen, wobei Kinder bis 
zur Vollendung des 6. Lebensjahres sowie Menschen, die aufgrund 
einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen 
einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und 
dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können, hiervon 
ausgenommen sind. 

cc) Die Inanspruchnahme dieses Angebotes ist nur für solche Besucher 
gestattet, die über ein negatives Ergebnis einer gemäß § 1a 
durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 verfügen. Die Vorgabe gilt für geimpfte und genesene 
Personen gemäß § 7 Absatz 2 COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung als erfüllt. 

d) Veranstaltungen ab 1.251 bis 15.000 Personen: 
aa) Veranstaltungen können auf Antrag von der zuständigen 

Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 
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Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern 
genehmigt werden. 

bb) Es besteht für die Besucher die Pflicht, eine Mund-Nase-
Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-
Masken gemäß EN 14683) oder Atemschutzmasken (gemäß 
Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung - SchutzmV in 
der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken) zu 
tragen, wobei Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sowie 
Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen 
Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-
Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche 
Bescheinigung nachweisen können, hiervon ausgenommen sind. 

cc) Die Inanspruchnahme dieses Angebotes ist nur für solche 
Besucher gestattet, die über ein negatives Ergebnis einer gemäß § 
1a durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 verfügen. Die Vorgabe gilt für geimpfte und genesene 
Personen gemäß § 7 Absatz 2 COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung als erfüllt. 

 

2. Für Veranstaltungen im Außenbereich gilt:  
a) Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen: 

Es besteht für die Besucher die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung 
(medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 
14683) oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-
Schutzmasken-Verordnung - SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, 
zum Beispiel FFP2-Masken) zu tragen, wobei Kinder bis zur Vollendung 
des 6. Lebensjahres sowie Menschen, die aufgrund einer medizinischen 
oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine 
Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche 
Bescheinigung nachweisen können, hiervon ausgenommen sind. 
Abweichend hiervon ist das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung 
möglich, sobald der Besucher seinen Sitzplatz eingenommen hat oder 
der Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen den eingenommenen 
Stehplätzen eingehalten wird. 

 
b) Veranstaltungen ab 101 mit bis zu 600 Personen: 
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aa) Veranstaltungen im Außenbereich sind gegenüber der örtlichen 
Gesundheitsbehörde anzuzeigen. 

bb) Grundsätzlich besteht für Besucher die Pflicht, eine Mund-Nase-
Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken 
gemäß EN 14683) oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage der 
Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung - SchutzmV in der jeweils 
aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken) zu tragen, wobei 
Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres und Menschen, die 
aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung 
oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen 
können und dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen 
können, hiervon ausgenommen sind. Abweichend hiervon ist das 
Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung möglich, sobald der 
Besucher seinen Sitzplatz eingenommen hat oder der 
Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen den eingenommenen 
Stehplätzen eingehalten wird. 

c) Veranstaltungen ab 601 mit bis zu 2.500 Personen: 

aa) Veranstaltungen können auf Antrag von der zuständigen 
Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 
Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern 
genehmigt werden. 

bb) Grundsätzlich besteht für Besucher die Pflicht, eine Mund-Nase-
Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken 
gemäß EN 14683) oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage der 
Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung - SchutzmV in der jeweils 
aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken) zu tragen, wobei 
Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres und Menschen, die 
aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung 
oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen 
können und dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen 
können, hiervon ausgenommen sind. Abweichend hiervon ist das 
Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung möglich, sobald der 
Besucher seinen Sitzplatz eingenommen hat oder der 
Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen den eingenommenen 
Stehplätzen eingehalten wird. 

d) Veranstaltungen ab 2.501 mit bis zu 15.000 Personen: 

aa) Veranstaltungen können auf Antrag von der zuständigen 
Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 
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Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern 
genehmigt werden. 

bb) Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens kann die zuständige 
Gesundheitsbehörde abweichend vom Mindestabstand von 1,5 
Meter die maximal gestattete Besucheranzahl für den Außenbereich 
auf eine Person pro 4 qm der zu diesem Zweck genutzten Fläche 
erweitern. 

cc) Es besteht für die Besucher die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung 
(medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 
14683) oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-
Schutzmasken-Verordnung - SchutzmV in der jeweils aktuellen 
Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken) zu tragen, wobei Kinder bis 
zur Vollendung des 6. Lebensjahres sowie Menschen, die aufgrund 
einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen 
einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und 
dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können, hiervon 
ausgenommen sind.  

dd) Die Inanspruchnahme dieses Angebotes ist nur für solche Besucher 
gestattet, die über ein negatives Ergebnis einer gemäß § 1a 
durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 verfügen. Die Vorgabe gilt für geimpfte und genesene 
Personen gemäß § 7 Absatz 2 COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung als erfüllt.“ 
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Schwerin,	den	24.	Juni	2021

 Die Ministerpräsidentin Der Minister für Wirtschaft, 
 Manuela Schwesig Arbeit und Gesundheit 
  Harry Glawe

 Die Ministerin für Soziales, Die Ministerin für Bildung, 
 Integration und Gleichstellung Wissenschaft und Kultur 
 Stefanie Drese Bettina Martin

 Die Justizministerin Der Minister für Inneres und Europa 
 Katy Hoffmeister Torsten Renz

 Der Minister Der Minister für Energie, 
 für Landwirtschaft und Umwelt Infrastruktur und Digitalisierung 
 Dr. Till Backhaus  In Vertretung
   Ina-Maria Ulbrich

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.


